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Hainburg an der Donau, 16.2.2026 
 
 

An den Verkehrsausschuss   
 

Von GR Daniel Seeber (NEOS) 

 
 

Antrag gem. § 22 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung 

 

Betreff: Verkehrssicherheit B9 – Beschilderung verengte Fahrbahn Hauptplatz 
 
 
Begründung: 
 
Auf der Bundesstraße B9 in Hainburg an der Donau befindet sich in Höhe der Hausnummer 
Hauptplatz 8 (Pizzeria Marko - Anlage 1) eine verengte Fahrbahn, die derzeit nicht ausreichend 
gekennzeichnet ist. 
 
Aktuelle Situation: 
 

• Die Fahrbahnverengung ist lediglich durch eine Bodenmarkierung gekennzeichnet 

• Diese Markierung soll den Vorrang vor dem Gegenverkehr aus Richtung Wien regeln 

• Die Bodenmarkierung wird von Verkehrsteilnehmer:innen häufig übersehen oder nicht 
respektiert 

• Dies führt zu gefährlichen Situationen und erhöhtem Unfallrisiko 
 

Sicherheitsdefizit: 
Die fehlende vertikale Beschilderung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei: 
 

• Schlechten Witterungsverhältnissen (Regen, Schnee) 

• Verschmutzter oder abgenutzter Fahrbahnmarkierung 

• Ortsunkundigen Verkehrsteilnehmer:innen 

• Erhöhtem Verkehrsaufkommen 
 

Rechtliche Zuständigkeit: 
 
Da es sich bei der B9 um eine Bundesstraße handelt, liegt die Zuständigkeit für die 
Verkehrsregelung nicht bei der Gemeinde, sondern bei der Bezirkshauptmannschaft Bruck an der 
Leitha bzw. der zuständigen Straßenmeisterei des Landes Niederösterreich. 
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Antrag: 
 
  
Der Verkehrsausschussvorsitzende wird aufgefordert, Kontakt mit der Bezirkshauptmannschaft 
Bruck an der Leitha aufzunehmen und die Anbringung folgender Verkehrszeichen auf der B9 in 
Höhe Hauptplatz Hausnummer 8 zu prüfen und bei der zuständigen Behörde zu beantragen: 
 

1. Verkehrszeichen „Verengte Fahrbahn" (StVO § 52 Z 120) (Anlage 2) 
zur rechtzeitigen Warnung der Verkehrsteilnehmer:innen 
 

2. Verkehrszeichen „Vorrang vor dem Gegenverkehr" (StVO § 52 Z 308) (Anlage 3) 
zur eindeutigen Regelung der Vorrangverhältnisse 
 

Die Gemeinde Hainburg möge sich bei der zuständigen Behörde für eine Umsetzung dieser 
Verkehrssicherheitsmaßnahme einsetzen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer:innen zu 
gewährleisten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 

Daniel Seeber 
Fraktion Neos Hainburg 
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